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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für
die Diplomstudiengänge Betriebswirtschafts-
lehre und Volkswirtschaftslehre der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Bielefeld vom 1. Februar 2010

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2009 (GV.
NRW. S. 517) hat die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld
folgende Änderung der Prüfungsordnung für die
Diplomstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und
Volkswirtschaftslehre erlassen:

Artikel I

Die Prüfungsordnung für die Diplomstudiengänge
Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre
i.d.F. vom 2. März 2009 (Verkündungsblatt der
Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen
– Jg. 38 Nr. 4 S. 94) wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die
durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen
Aufgaben bildet die Fakultät einen
Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss
besteht aus drei Mitgliedern aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem
Mitglied aus der Gruppe der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einem Mitglied aus
der Gruppe der Studierenden und einem Mitglied
aus der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Der Ausschuss wählt einen Vorsitz und
eine Stellvertretung aus der Mitte der
prüfungsberechtigten Mitglieder. Die Amtszeit des
Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden beträgt
ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder zwei
Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig,
wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind,
darunter die oder der Vorsitzende oder die
stellvertretende Person sowie zwei weitere
prüfungsberechtigte Mitglieder. Er beschließt mit
einfacher Mehrheit. Die Mitglieder aus der Gruppe
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
verfügen jeweils über zwei Stimmen, die übrigen
Mitglieder jeweils über eine Stimme. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder
des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des
Prüfungsausschusses wirken bei der Bewertung
und Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen, der Festlegung von
Prüfungsaufgaben und der Bestellung von
Prüferinnen oder Prüfern und Beisitzerinnen oder
Beisitzern nur beratend mit. Über das Stimmrecht
von Mitgliedern aus der Gruppe der weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidet die
oder der Vorsitzende nach Maßgabe von § 11 Abs.
3 HG.

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten
werden und sorgt für die ordnungsgemäße
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche
gegen in Prüfungsverfahren getroffene
Entscheidungen. Der Prüfungsausschuss kann die
Erledigung seiner Aufgaben auf die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für
belastende Entscheidungen über Widersprüche.
Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss der
Fakultätskonferenz über die Entwicklung der
Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der
Studienordnung und der Studienpläne.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben
das Recht, der Abnahme von Prüfungen
beizuwohnen. Die Prüfenden und die Kandidatinnen
und Kandidaten sind vorab zu informieren.

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind
nicht öffentlich. Die Mitglieder des
Prüfungsausschusses, die Prüferinnen oder Prüfer
und die Beisitzerinnen oder die Beisitzer unterliegen
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

(6) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne
des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungsprozessrechts.“

Artikel II

Die Änderungsordnung tritt am 01. Februar 2010 in
Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der
Fakultätskonferenz der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld
vom 2. Dezember 2009.

Bielefeld, den 1. Februar 2010

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer


